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ROLF ROOSEN
JAGD UND RECHT IN DER VERGANGENHEIT

Bemerkungen zu den ersten «Landesjagdgesetzen» in Deutschland und Osterreich

Neben Sozialordnung und Technik ist es
das Recht, das fiir den jeweiligen Charak-
ter der Jagd durch die Jahrhunderte maf}-
geblich war. Recht und Weidwerk sind so
eng miteinander verwoben, dafl die Ge-
schichte der Jagd sinnvollerweise mit Hilfe
juristischer Kriterien in verschiedene Ab-
schnitte gegliedert worden 1st. So unter-
scheidet man in Deutschland und Oster-
reich vier Phasen, nimlich die Periode des
freien Tierfangs, die der Inforestation, die
der Regalitdt und schliefilich die Phase des
Revierjagdsystems. Zur Zeit des freien Tier-
fangs, das heifdit bis zum 7./8. Jahrhundert
n. Chr. durfte jedermann tberall und zu
jeder Zeit sowie auf jede beliebige Weise
jedes Wild erbeuten. Wiahrend der Periode
der Inforestation, die bis in das 12./13. Jahr-
hundert wihrte, wurden sogenannte Bann-
forste (dabei handelte es sich um be-
stimmte, in aller Regel bewaldete Gebiete)
ausgewiesen, in denen allein dem Kénig
das Jagdrecht zustand. In der Phase der
Regalitit, die bis zur Revolution von 1848
dauerte, war das Jagdrecht in mehr oder
minder stark ausgepriagtem Maf} Regal, das
heifit nutzbares Hoheitsrecht der jeweiligen
Landesherren. Damals kam es tibrigens zu
der Unterscheidung zwischen Hoch- und
Niederjagd. Im sogenannten Revierjagd-
system, welches sowohl in Osterreich als
auch in Deutschland noch heute besteht,
ist das Jagdrecht an Grund und Boden ge-
bunden, Jagd- und Jagdausiibungsrecht
sind allerdings voneinander getrennt.

Wiewohl es eine ganze Reihe von jagd-
rechtshistorischen Dissertationen, Aufsit-
zen usw. gibt, fallt doch ins Auge, dafl insbe-
sondere der Beginn der Phase der Regalitit
bislang nicht systematisch erforscht worden
ist. Hier ist nun insoweit Abhilfe geschaf-
fen worden, als ich in meiner Dissertation

64

gedruckte Jagdrechtsverordnungen des so
genannten deutschen Rechtskreises, das
heifdt 1m wesentlichen Deutschlands und
Osterreichs, erstmals bibliographisch erfafy
und hinsichtlich des Jagdwortbestandes
wie des Inhaltes ausgewertet habe. Dieses
war unter jagdrechtshistorischem Gesichts
punkt deshalb besonders aufschlufireich,
weil bereits in dieser frihen Phase vieles
erstmalig kodifiziert worden ist, was auch
noch heute — wenigstens in vergleichbarer.
also nunmehr zeitgemafler Form - Bestand
hat. So kamen damals beispielsweise die
Schonzeitgesetzgebung oder vom Gesetz
geber festgeschriebene Wildschadensaus
gleichregelungen auf. Zudem entstandenin
der Phase der Regalitit die ersten «Landes
jagdgesetze», von denen einige wichtige
kurz vorgestellt werden sollen.

An erster Stelle ist die sehr umfangreiche
«Newe Vorstordnung des Fiirstenthumbs
Wiirtemberg» zu nennen (1567)* Sie um
falt ohne Vorrede und Register 125 Folio
seiten und gliedert sich in drei Haupttetle.
namlich «Von der Walduogt / Vorstmeister
vnd Knecht Verrichtung / Staat vnnd Aid,
«Von der Holtzordnung» sowie «Von de
Wildtfuhr / Wildtbiannen vnnd Wildtbrett
Insbesondere im dritten Teil finden sich
jagdrechtliche Vorschriften, etwa iiber €t
laubte und verbotene Methoden der Wild
schadensverhiitung sowie den Besitz von
Haushunden, tiber die Hege bestimmder

*Vgl. Rolf Roosen: Jagdsprachlicher Sachwort
schatz in gedruckten Landes-, Polizei-, Jagd- un
Forstverordnungen des 15. und 16.Jahrhunderts-
eine bibliographische, philologische und jagd
historische Studie (494 S. mit 30 Abbildungen
Frankfurt am Main 1995). Die einzelnen Verord
nungen sind nach den Territorien des deutsche?
Rechtskreises sortiert und mit Siglen versehet
was kiinftiger Forschung das Zitieren der Jag*
verordnungen erleichtert.



Federwildarten, deren Bejagung oder den
Vogelfang. SchlieBllich sind vielfltige Maf3-
nahmen gegen Wilderer und deren Helfers-
helfer sowie Anordnungen tiber das Fithren
von Feuerwaffen verfiigt worden. Unter
Schutz gestellt waren diejenigen Greifvogel,
welche fiir die Beizjagd verwendet werden
konnten. Schliefilich sind das Weidwerk auf
Fiichse und Hasen, die Aufsichtspflichten
in Sachen Jagd fiir die landesherrlichen
Forstbedienten sowie der Umgang mit
«gefallnen Wildtbrett / Heut vnnd Gefiill»
detailliert geregelt worden.

Ein weiteres bedeutendes Landesforst-
und Jagdgesetz des 16. Jahrhunderts stammt
aus der Grafschaft Hohenlohe: Es ist «Der
Grafschaftten Hohenloe Ernewerte vnnd
verbesserte Wildpan / Forst vind Holtzord-
nungen» (1579). Neben Vorrede und Regi-
ster, das heif}t dem Inhaltsverzeichnis, be-
steht dieser Rechtstext aus 51 Blatt mit
29 «Titln», die den Paragraphen moder-
ner Gesetze entsprechen. Die Grafen von
Hohenlohe legten u.a. Waldsperrzeiten fest
und erlieflen genaue Vorschriften beziig-
lich der Wilderei. Gesetzlich geregelt wurde
zudem die Jagd auf Fiichse, Marder und
Hasen, die Hege bestimmter Federwild-
arten sowie der Fang von Lerchen und Fin-
ken. Geschiitzt waren all diejenigen Greif-
vogel, die als Beizvogel genutzt werden
k(_)nnten, die tibrigen wie auch die Raben-
vogelu.a.m. sollten dezimiert werden. Zum
Hochwild zihlten in Hohenlohe Rot- und
Schwgrzwild. Wie in Wiirttemberg sind
auch in Hohenlohe der Umgang mit «gefal-
lenen Wildpreth / Heut vnd Gefiill» sowie
umfassende Mafinahmen zur Verhiitung
von Wildschdden kodifiziert worden. Wie
ernst es dem Gesetzgeber mit dieser Forst-
undjagdordnung war, belegt, dafl an ihrem
Ende eine Zusammenfassung der Verfiigun-
§en vorgenommen sowie die Eidesformel
fir die graflichen Forstbediensteten abge-
druckt worden ist.

Ve.rgleicht man diese beiden Rechtstexte
Mmutemander, so fallt auf, dafl es sich jeweils
um iberarbeitete Verordnungen handelt.
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«Romischer Kajserlicher Majestat. etc. Ordnung/ wie es

hinfiiro mit dem ReisGejaydt im Ertrhertrogthumb Oster-

reich Ob der Ennfs gehalten werden solle.» Wien [1581].
Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel.

Uber die verputlich handschriftlich abge-
faflten Vorlaufer ist - beim gegenwirtigen
Stand der Forschung - nichts bekannt. Es
ist sogar fraglich, ob noch je ein Exem-
plar der frithen Fassung existiert, jedenfalls
sind beide nicht gedruckt worden. Zudem
ist bemerkenswert, dafi jagdliche und forst-
liche Angelegenheiten jeweils in ein und
derselben Verfiigung abgehandelt wurden.
Das war insoweit nicht ungewohnlich, als
Forst und Jagd damals nicht getrennt waren
und es im iibrigen auch heute noch weit-
gehend nicht sind.

Anders geartet ist dagegen die «...Ord-
nung / wie es hinfiiro mit dem ReifiGejaydt
im Ertzhertzogthumb Osterreich Ob der
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«Newe Vorstordnung des Fiirstenthumbs Wiirtemberg.» 0. 0. 1567. Charakteristisch ist die Abbildung
des landesherrlichen Wappens. Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel.



Ennf} gehalten werden solle» (1581). Sie be-
inhaltet keine forstlichen, sondern nur jagd-
liche Anordnungen eines Landesregenten.
Mit diesem Gesetzestext haben wir eines
der ersten Beispiele aus der Periode der
Regalitdt, bei dem jagdliche Belange in
einer eigenen, mehrseitigen sowie gedruck-
ten Verordnung kodifiziert worden sind.
Zuvor war es gangige Praxis, jagdrecht-
liche Bestimmungen zusammen mit Anord-
nungen aus anderen Bereichen zu erlassen.
So finden sich in den Landes- oder Polizei-
verordnungen der damaligen Territorien
neben jagdrechtlichen Verfigungen solche
tiber die Ehe, das Militdr, das Strafrecht,
die Geistlichkeit, das Lehenswesen, die Vor-
mundschaft, das Schulwesen usw. Beispiele
hierfiir bilden etwa «Der Fiirstlichen Graf-
schaft Tirol Landsordnung» (1526), die
«Bairische LandtBordnung» (1553) oder
die «LandesOrdenung Des Hertzogthums
Preussen / Auff Anno 77. zu Kénigsberg ge-
haltenem Landtage / beliebet vnd angeno-
men» (1577).

Reisgejaid ist die stiddeutsche und oster-
reichische Bezeichnung fiir Niederjagd.
Darunter ist in diesem konkreten Fall das
Weidwerk auf alles Wild, abgesehen von
Rot-, Schwarzwild und Béren, zu verstehen.
DieJagd auf letztere, die sogenannte Hoch-
Jagd, behielt sich namlich - allerdings mit
gewissen Ausnahmen - der dsterreichische
Regent vor. In der Verordnung, die drei
ara.bisch paginierte Blatter umfasst, wird
zwischen verschiedenen Niederjagdberech-
ugten differenziert, zudem werden jeweils
unterschiedliche jagdliche Befugnisse fiir
sie festgeschrieben. Ferner wird das Weid-
werk auf den Fuchs, der Vogelfang, Be-
Sd_lr_éinkungen bei der Austibung des Reis-
gejaids sowie der Handel mit Wildbret gere-
gelt. Schliefilich werden unweidminnische
Jfﬂ}gdrpethoden untersagt. Charakteristisch
fl}r die zweite Hilfte des 16. Jahrhunderts
sind auch Einblattdrucke, wie die Verord-
nung des Herzogs von Braunschweig und
Liineburg wider unberechtigtes Jagen und
ungerechtfertigte Jagdfronen (x 581).

Will man den Inhalt der vier genannten
Verordnungen auf einen Nenner bringen,
laflt sich folgendes festhalten: Die ersten
Landesjagdgesetze, genauer die ersten Ge-
setze fiir bestimmte Regionen innerhalb
des deutschen Jagdkreises wihrend der so-
genannten Phase der Regalitit, sind stark
von den jeweiligen Interessen der Territo-
rialherren geprigt: Die Regenten Wiirttem-
bergs, Hohenlohes, Osterreich ob der Enns
und Braunschweig-Liineburgs schiitzten
per Gesetz vornehmlich ihre eigenen Jagd-
areale sowie das darin befindliche Wild.
Das ist nicht nur fiir die genannten Rechts-
texte symptomatisch, sondern fiir alle
jagdlich relevanten Verordnungen, die im
16. Jahrhundert verfiigt worden sind. Und
noch etwas verdient festgehalten zu wer-
den: Wiewohl die einzelnen Landesherren
jagdrechtliche Bestimmungen vornehmlich
im eigenen Interesse verfiigten, waren diese
Anordnungen 1m Ergebnis sehr férderlich
fir die Entwicklung eines artenreichen
Wildbestandes insbesondere in naturnahen
Wildern, die ebenfalls auf vielfiltige Weise
durch die Regenten innerhalb des deut-
schen Rechtskreises geschiitzt wurden. So
sind damals beispielsweise Waldsperrzei-
ten, Schonzeiten, Hegeverpflichtungen fiir
bestimmte Wildarten, Mafinahmen gegen
Wilderei und Aasjagertum usw. erlassen
worden. Uberspitzt formuliert: der Egois-
mus der einzelnen Gesetzgeber fithrte inner-
halb des deutschen Rechtskreises zu einem
grofiflichigen Schutz von Wald und Wild,
freilich nicht unseren heutigen Mafistiben
entsprechend, gleichwohl aber auf vorbild-
liche Weise, wenn man die damaligen Ge-
gebenheiten berticksichtigt.

Wer sich mit Jagdrechtstexten aus der
Phase der Regalitit beschaftigt, bedarf
guter paldographische Kenntnisse. Anderer-
seits sind die Gesetzestexte damals so for-
muliert worden, daf} sie auch von Laien
verstanden werden konnten. Sie sind im
{ibrigen vielfach noch ungehobene Schitze,
die nur darauf harren, von Jagd- oder
Rechtshistorikern geborgen zu werden.

67



	Jagd und Recht in der Vergangenheit : Bemerkungen zu den ersten "Landesjagdgesetzen" in Deutschland und Österreich

